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EDITORIAL

Partnerschaft fiir den Frieden

Seit tiber zehn Jahren ist die Schweiz geschatztes
Mitglied bei der «Partnerschaft fiir den Frieden». Sie iibt
dort das Zusammenwirken politischer, ziviler, humani-
tiarer und militarischer Organisationen beim Einsatz in
friedensfordernden Aktionen. Sie ist Partnerin von UN-
HCR und IKRK.

Und sie trigt dazu bei, dass die Regeln des Huma-
nitaren Volkerrechts respektiert werden. Das enwartet die
Volkergemeinschaft von der Schweiz, ist sie doch Depo-
sitarstaat (Treuhdnder) der Genfer Konventionen. Damit
unterstreicht sie auch ihre humanitdre Tradition.

Trotzdem flackert in unserem Land immer wieder
Kritik auf:
— Die Mitgliedschaft gefihrde die Neutralitdt.
— Die NATO-Nihe fiihre zum NATO-Beitritt. Da
die NATO aber keine Milizarmeen aufnehme, werde die
Schweizer Armee schrittweise zur Berufsarmee umge-
baut.

Warum werden bei uns Begriffe wie Neutralitdt, allge-
meine Militardienstpflicht, Kooperation, innere Sicherheit
und Miliz stets als Einzelfragen behandelt?

Weil die Schweiz keine
aktualisierte Strategie
entwickelt hat.

Der Kleinstaat Schweiz muss seine Strategie im Um-

feld des “Ierrorismus, der asymmetrischen Kriegfiihrung

und der europdischen Sicherheitspolitik laufend anpassen.
Daraus leiten sich dann die sicherheitspolitischen Leis-
tungsauftrage an die Armee ab. Und die aussenpolitischen
Aktivititen bekommen Konzept und Prioritdten. Daraus

lassen sich auch die Auslandeinsizte der Schweizer

Armee definieren.

Herausgefordert sind nun unsere politischen Schliissel-
personen. Wer iibernimmt die Federfiihrung? Wer baut
das Koordinatennetz unserer Sicherheitspolitik?

In dieser Nummer zeigen wir die Schweizer Beitrige
zur Friedensforderung auf.

Wir stellen Ihnen auch eine Ubungsanlage aus der

«Partnerschaft fiir den Frieden» vor.
Wir wiinschen IThnen eine interessante Lektiire.

—

Louis Geiger, Chefredaktor




	Partnerschaft für den Frieden

